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Mitteilungen 
 
COVID19 – Aktuelle Situation 
Derzeit sind auf dem Vorarlberg Dash-
board für die Gemeinde Mittelberg 6 ak-
tive COVID19-Infektionsfälle gemeldet 
(Stand 10.05.2021). Die Tendenz ist seit 
Tagen rückläufig, die Infektionsgefahr ist 
nach wie vor sehr hoch. Im Gemeindevor-
stand vom 26.04.2021 wurde die Touris-
musöffnung mit Start am 19.05.2021 
auch in Abstimmung mit dem Aufsichts-
rat von Kleinwalsertal Tourismus beraten 
und beschlossen. Am 29.04.2021 fand ein 
virtuelles Treffen der PG Corona Strate-
gie und Entwicklung statt, ebenfalls mit 
dem Schwerpunkt der Tourismusöffnung. 
Zwischenzeitlich wurde ein Kommunika-
tionsvorschlag ausgearbeitet, Gemeinde 
Mittelberg, Kleinwalsertal Tourismus und 
OK Bergbahnen. Die Vorbereitungen be-
züglich Testungen und Infrastruktur sind 
im vollen Gange und wurden zwischen 
Landesrat Christian Gantner und Bürger-
meister Andi Haid abgestimmt. Des Wei-
teren steht der Bürgermeister im engen 
Kontakt mit dem bayerischen Gesund-
heitsminister Klaus Holetschek, Landrä-
tin Indra-Baier Müller und Bgm. Klaus 
King aus Oberstdorf. Erfreulicherweise 
kann auch der Tourismus auf bayerischer 
Seite, abhängig von deren Inzidenzwer-
ten, am 21.05.2021 starten. Dies nimmt 
unserem Tal einen gewissen Druck, den-
noch ist mit einem starken Anreise- und 
Tagesausflugsverkehr zu rechnen. Die 
Gemeinde und Kleinwalsertal Tourismus 
informieren die Gastgeber, Leistungs-
partner und die Bevölkerung jeweils ak-
tuell über die entsprechenden Medien.  
Aufgrund der hohen Impfrate wurde der 
ORF auf unsere Gemeinde aufmerksam 
und berichtete von der gestrigen Impfak-
tion in „Vorarlberg Heute“. 2495 Perso-
nen sind zumindest einmal geimpft wor-
den, 380 haben die Zweitimpfung bereits 
erhalten und mittlerweile können bereits 
auch jüngere Menschen geimpft werden. 
Möglich wurde diese hohe Zahl an Imp-
fungen nur durch das außerordentliche 
Engagement der Hausärzte, dem Impf-
team, den Mitarbeitenden der Apotheke, 
der Gemeindeverwaltung, von Klein-
walsertal Tourismus, des Walserhauses, 
der Walser Rettung und des Vorarlberger 
Infektionsteams. Ihnen gilt unser höchs-
ter Dank und Anerkennung, sie alle stel-
len sich in den Dienst, die Corona-Pande-
mie zurückzudrängen, damit wir wieder 
gesellschaftlich-, wie auch wirtschaftlich 
in eine „gewisse Normalität“ zurückkeh-
ren können. Ebenso geht ein großer Dank 
an das gesamte Test-Team im Walser-
haus unter der Leitung von Konrad Pfef-

fer, sie leisten seit Monaten eine hervor-
ragende Arbeit. Aus der Bevölkerung 
kommt großes Lob für das „Testen und 
Impfen“, diese Anerkennung tut gut und 
gibt Kraft für die weitere Arbeit. 
 
Asphaltierungsarbeiten 
Die vom Landesstraßenbaumt Vorarlberg 
durchgeführten Asphaltierungsarbeiten 
an der Landesstraße L201 wurden am 
10.05.2021 abgeschlossen. Die Fräsarbei-
ten erfolgten plangemäß bis zum 
30.04.2021. Nach der Reinigung der ge-
frästen Asphaltschicht am 03.05. 2021 
erfolgten ab 04.05.2021 die Asphaltie-
rungsarbeiten. Am 05.05.2021 und 
07.05.2021 konnten auf Grund des Re-
genwetters keine Asphaltierungsarbeiten 
durchgeführt werden. Als Ersatztermin 
wurde der nächst mögliche Termin mit 
Samstag, den 08.05.2021 und Montag, 
den 10.05.2021 gewählt. Wie mit der Ge-
meinde Mittelberg vereinbart, wurde an 
den notwendigen Tagen tagsüber eine 
händische Verkehrsregelung durchge-
führt. Die Gemeinde Mittelberg bedankt 
sich beim Landesstraßenbauamt Vorarl-
berg und der ausführenden Fa. Migu-As-
phalt-Baugesellschaft m.b.H. für die 
Durchführung der Arbeiten und den Ein-
satz auch am Wochenende. 
Die Fa. K.E.M. Bau GmbH hat im Auftrag 
der A1 Telekom AG im Zuge der Asphal-
tierungs¬arbeiten der L201 diverse Rest-
arbeiten durchgeführt. Es wurden die 
kurzen Gehsteigbereiche Sport Rief 
Riezlern, Haus Therese Riezlern, Maler-
häusl Hirschegg und der Gemeindestra-
ßenbereich beim Hotel Birkenhöhe fach-
gerecht asphaltiert. Am 10.05.2021 er-
folgten die Asphaltarbeiten auf der 
Schwarzwassertalstraße im Bereich Hal-
denhöhe und Kreuzung Oberseitestraße, 
die Straßenquerung auf der Obersei-
testraße zum Mitarbeiterhaus Obersei-
testraße 13 und ein kurzer Gehsteigab-
schnitt im Bereich Kratterhalde. Auch 
die Asphaltierungs-arbeiten der Straßen-
genossenschaft Gerbeweg konnten abge-
schlossen werden. 
 
Ruhestand Gemeindearzt Dr. Gantner 
Gemeindearzt Dr. Erich Gantner ist seit 
01.05.2021 im Ruhestand. 
Dr. Erich Gantner eröffnete im November 
1986 seine Hausarztpraxis in Hirschegg. 
Ab 01.06.1987 wurde er Gemeindearzt in 
der Gemeinde Mittelberg, gemeinsam 
mit Dr. Elmar Lingg. 
Dr. Gantner ist ein äußerst fachkundiger, 
verantwortungsvoller und sehr beliebter 
Arzt und stand neben dem Praxisbetrieb 
der Gemeinde und der Öffentlichkeit in 
vielen Belangen stets zur Seite. Er enga-
gierte sich sehr stark für einen ständigen 
Standort der Walser Rettung, er ist Mit-
begründer der Spendenaktion Walser 
helfen Walser und stets engagierter Un-

terstützer beim Aufbau von sozialen Ein-
richtungen und Organisationen, aktuell 
bei den Corona-Impfungen.  
Die Gemeinde Mittelberg verlieh Dr. 
Gantner für seine herausragenden und 
ehrenamtlichen Tätigkeiten am 
11.07.2014 das Verdienstzeichen der Ge-
meinde Mittelberg (Goldene Ehrenna-
del).  
Die Gemeinde Mittelberg bedankt sich 
bei Dr. Gantner für die langjährige, er-
folgreiche und freundschaftliche Zusam-
menarbeit und wünscht ihm auf seinem 
weiteren Lebensweg alles Gute. 
 
Beschlussgegenstände 
 
Eröffnungsbilanz 2020 
Gemäß § 38 VRV 2015 wurde das Vermö-
gen der Gemeinde Mittelberg zum 
01.01.2020 erfasst und bewertet. Fol-
gende Kriterien wurden zur Bewertung 
herangezogen: 
- Grundstücke: die Anschaffungs-
kosten, bzw. Wertermittlung nach dem 
Grundstücksrasterverfahren 
- Grundstückseinrichtungen: fort-
geschriebene Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten 
- Straßen (Aufbau): interne Wert-
feststellung (Bewertung Straßenzustand, 
Referenzwert Wiederherstellungskosten) 
- Gebäude: fortgeschriebenen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 
- Sonderanlagen: fortgeschrie-
bene Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten 
- Technische Anlagen, Fahrzeuge 
u. Maschinen: fortgeschriebenen An-
schaffungs- und Herstellungskosten 
- Amts-, Betriebs- u. Geschäfts-
ausstattung: fortgeschriebene Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten 
- Kulturgüter: Versicherungsbe-
wertung, bzw. nach fortgeschriebenen 
Anschaffungskosten 
 
Der Prüfungsausschuss hat die Eröff-
nungsbilanz in der Sitzung am 26.04.2021 
behandelt und der Gemeindevertretung 
einstimmig die Feststellung empfohlen. 
Die Niederschrift wurde der Gemeinde-
vertretung am 04.05.2021 zur Kenntnis 
gebracht. 
Die Gemeindevertretung Mittelberg be-
schließt einstimmig, die vorgelegte Er-
öffnungsbilanz der Gemeinde Mittelberg 
zum 01.01.2020 wie folgt festzusetzen: 
 

Langfrist. Vermögen 65.061.518,37 

Kurzfrist. Vermögen 5.272.128,69  

Summe Aktiva 70.333.647,00 

Nettovermögen 34.283.370,47 
Sonderposten Inves-
titionszuschüsse 

15.443.575,38  

Langfrist. Fremdmit-
tel 

19.647.570,73  



Kurzfrist. Fremdmit-
tel 

959.130,48  

Summe Passiva 70.333.647,06 
 
Rechnungsabschluss 2020 
Am 14.04.2021 wurde den Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses ein vorläufiger 
Rechnungsabschluss 2020 zugestellt, da 
seitens der Gemeindeinformatik noch 
eine Bestätigung ausständig war. Der 
Rechnungsabschluss 2020 konnte unver-
ändert finalisiert und den Mitgliedern der 
Gemeindevertretung Mittelberg sowie 
nochmals dem Prüfungsausschuss am 
26.04.2021 zugestellt werden. 
Der Prüfungsausschuss hat den Rech-
nungsabschluss 2020 in der Sitzung am 
26.04.2021 behandelt und der Gemein-
devertretung einstimmig die Genehmi-
gung empfohlen. Die Niederschrift wurde 
der Gemeindevertretung am 04.05.2021 
zur Kenntnis gebracht. 
Bgm. Andi Haid führt in den Rechnungs-
abschluss 2021 ein und gibt eine Stel-
lungnahme zum Rechnungsabschluss für 
die Fraktion OBL ab. Im Anschluss folgen 
die Stellungnahmen von Clemens Paul als 
Sprecher der Fraktion Initiative Pro 
Kleinwalsertal sowie von Reinhard Fritz 
als Sprecher der Walser Liste. In der an-
schließenden Spezialdebatte werden of-
fene Fragen zum Rechnungsabschluss ge-
klärt. 
Der Rechnungsabschluss wurde gemäß § 
78 Gemeindegesetz 1985, LGBl. 40/1985, 
erstellt. […] 
Der Voranschlag für das Jahr 2020 sah 
zum Ausgleich Darlehensaufnahmen in 
Höhe von insgesamt € 5.750.000,00 so-
wie eine Entnahme aus der Haushaltsaus-
gleichsrücklage iHv. € 2.464.000,00 vor. 
Aufgrund des Baufortschrittes in der ARA 
Riezlern, sowie der Verschiebung diver-
ser Projekte im Bereich Wasserversor-
gung, des Grunderwerbes Postplatz Mit-
telberg und der Erweiterung des Objek-
tes Dürenbodenstraße 7 erfolgte keine 
Darlehensaufnahme. Es erfolgte eine 
Entnahme aus der allgemeinen Haus-
haltsausgleichsrücklage iHv. 
€ 761.331,46. 
Die Gemeindevertretung beschließt ein-
stimmig, den von der Gemeindekassa 
ausgearbeiteten Rechnungsabschluss für 
das Jahr 2020, umfassend den Kassenab-
schluss, die Haushaltsrechnung und die 
Vermögensaufstellung, gemäß § 78 Ge-
meindegesetz zu genehmigen. 
 
Antrag der StG Blumenweg auf Über-
nahme als Gemeindestraße 
Der Obmann der Straßengenossenschaft 
(StG) Blumenweg, Dr. Timo Heinisch, hat 
mit Schreiben vom 24.02.2021 an die Ge-
meinde den Antrag gestellt, die Wegan-
lage auf der GST-NR 228/1 von der Lan-
desstraße L 201 bis zur Walserstraße 3b 
mit einer Länge von ca. 140m als Ge-

meindestraße zu übernehmen. Dem An-
trag liegt ein Beschluss der Vollversamm-
lung der StG vom zu Grunde. 
  
Vom Antragssteller werden folgende 
Gründe angeführt: 
1. Die Straße dient der Erschließung von 
Wohngebäuden. Die Erreichbarkeit der 
Wohngebäude wird ausschließlich über 
o.g. Straße erreicht. Alternative öffent-
liche Straßenzugänge existieren nicht. 
Die Gemeinde ist zuständig für die Er-
schließung solcher Parzellen. 
2. Die Straße wird von der Gemeinde für 
den Unterhalt des angrenzenden Baches 
benötigt. Die Straße liegt somit im öf-
fentlichen Interesse. 
3. Die Straße wird von der Gemeinde für 
den Unterhalt der angrenzenden Hangge-
biete benötigt. Aktuell wurde von der 
Gemeinde ein Hangverbau erstellt. Die 
Zufahrt erfolgte über die o.g. Straße. 
Auch deshalb liegt die Straße im öffent-
lichen Interesse. 
4. Die Straße wird für touristische Zwe-
cke verwendet. Die Existenz der Ge-
meinde und der Bevölkerung hängt maß-
geblich vom Tourismus im Kleinwalsertal 
ab. Die Wohngebäude dienen u.a. auch 
als Unterkünfte für Touristen, was dem 
Wohl der Gemeinde und der Bevölkerung 
zu Gute kommt. 
5. Es gibt kein Gesetz das Genossen-
schaftsstraßen vorschreibt. Dies ist eine 
gemeindepolitische Entscheidung - ver-
mutlich aus Kosten- und Haftungsgrün-
den. Dies führt aber in Verbindung mit 
einem Investorenmodell im Innenver-
hältnis zu den bekannten Benachteili-
gungen und im Außenverhältnis zu Be-
nachteiligungen (Kosten, Haftung) ge-
genüber Anrainern an Gemeindestraßen. 
Diese Anrainer bezahlen weder mehr 
Steuern, noch deren Gäste eine höhere 
Gästetaxe. Diese Ungleichbehandlungen 
sind aufzuheben und die Genossen-
schaftsstraße Blumenweg gemäß Satzung 
§17 aufzulösen und in eine Gemein-
destraße zu überführen. […] 
 
Die gegenständliche Straße wurde im 
Jahr 2007 als Zufahrt zu den neu erbau-
ten Häusern Walserstraße 3a und 3b er-
baut. In der Folge wurde die Straßenge-
nossenschaft Blumenweg am 24.07.2007 
von allen damaligen Anliegern […] per 
Vertrag freiwillig und einvernehmlich ge-
gründet und per Bescheid der Gemeinde 
Mittelberg vom 02.08.2007 gem. § 15 Abs 
1 Vorarlberger Straßengesetz (StrG) an-
erkannt und die Satzung gem. § 15 Abs 2 
des zitierten Gesetzes genehmigt. Das 
bedeutet, dass die Straßengenossen-
schaft Vorsorge für diese Verkehrsverbin-
dung trifft. Eine Notwendigkeit zur Über-
nahme als Gemeindestraße iSd § 20 Abs. 
2 StrG liegt damit nicht mehr vor. 

In der Gemeinde Mittelberg gibt es aktu-
ell 7 Güterweggenossenschaften mit ei-
ner Gesamtlänge von 18,320 km und 38 
Straßengenossenschaften mit einer Ge-
samtlänge von 22,140 km. 
Bei Generalsanierungsmaßnahmen durch 
Genossenschaftsstraßen gewährt die Ge-
meinde Mittelberg zu den Gesamtbau-
kosten einschließlich Vermessung nach 
Abzug von Bundes- und Landesförderun-
gen einen Zuschuss in Höhe von 25 % des 
verbleibenden Interessentenbeitrages, 
max. jedoch 70 % Gesamtförderung der 
Kosten. Zudem fördert die Gemeinde die 
Schneeräumkosten von Genossenschafts-
straßen mit 60% bzw. max. € 900,00 pro 
km und Jahr. 
Die Gemeindevertretung Mittelberg hat 
letztmals mit Beschluss vom 31.01.2008 
einen Straßenabschnitt als Gemein-
destraße übernommen. Dies war ein Teil-
abschnitt der Schwarzwassertalstraße, 
beginnend an der Abzweigung Oberseite-
straße und endend bei der Weggabelung 
Schöntalweg-Rohrweg. […] 
 
Stellungnahme zu den vom Antragsteller 
angeführten Gründen 
Zu 1. 
Die Gemeinde ist nicht grundsätzlich zu-
ständig für die Erschließung von Wohnge-
bäuden durch Gemeindestraßen. Gem. 
§ 20 Abs 2 StrG hat die Gemeinde nach 
Maßgabe der finanziellen Mittel die vor-
wiegend für den Verkehr innerhalb des 
Gemeindegebietes notwendigen Straßen 
als Gemeindestraßen zu erklären. Wie 
ausgeführt liegt bei der gegenständli-
chen Straßenanlage keine Notwendigkeit 
vor. 
Zu 2. 
Die Straße wird für den Unterhalt des Ba-
ches nicht zwingend benötigt. 
Zu 3. 
Die Straße wird für die Sanierung und Si-
cherung des Hanges nicht zwingend be-
nötigt. 
Zu 4. 
Die touristischen Unterkünfte in der Ge-
meinde Mittelberg sind über das ganze 
Gemeindegebiet verteilt und werden 
durch das öffentliche Wegenetz beste-
hend aus Landesstraße, Gemeindestra-
ßen, Genossenschaftsstraßen und Privat-
straßen erschlossen. Die Gemeinde un-
terstützt die Straßenerhalter durch das 
bestehende Förderprogramm bei Sanie-
rungsmaßnahmen und bei der Schneeräu-
mung. Straßen, die auch als Wanderweg 
bzw. vom Walserbus genutzt werden, 
werden zusätzlich unterstützt. Die ge-
genständliche Straße wird weder als 
Wanderweg noch vom Walserbus ge-
nutzt. 
Alle Liegenschaften sind nach dem aktu-
ellen Flächenwidmungsplan der Ge-
meinde Mittelberg als Baufläche Wohn-
gebiet gewidmet. In diesen Gebieten 



sind sowohl Wohnungen zu Dauerwohn-
zwecken als auch zu Ferienzwecken 
möglich. Die gegenständliche Straße er-
schließt 6 Wohnhäuser, davon 4 reine Fe-
rienhäuser ohne Ferienwohnungsbewilli-
gung nach RPG (kein Investorenmodell) 
und 3 Wohnungen zur Deckung eines 
ganzjährigen Wohnbedarfs (Hauptwohn-
sitze). Auch aus Sicht der Flächenwid-
mung und der Wohnungsnutzung stellt 
der gegenständliche Straßenabschnitt 
keinen Sonderfall dar. 
Die Unterstützung der gegenständlichen 
Straße entspricht damit den in der Ge-
meinde Mittelberg allgemein angewand-
ten Grundsätzen – eine Unterstützung 
darüber hinaus wäre mit dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz nicht vereinbar. 
Zu 5. 
Straßengenossenschaften sind im Vorarl-
berger Straßengesetz geregelt und die 
für die Erhaltung zuständigen Anrainer 
der gegenständlichen Straße haben die 
Genossenschaft im Jahr 2007 aus eigenen 
Stücken gegründet. Die Gemeinde Mit-
telberg unterstützt die Gründung von 
Straßengenossenschaften, da damit ein 
gesetzlicher Rahmen für die Zusammen-
arbeit in der Straßenerhaltung zur An-
wendung kommt (Abstimmungen, Kos-
tenaufteilung, Vertretung nach außen, 
etc.). Der in der Satzung der Genossen-
schaft definierte Schlüssel für die Kos-
tenaufteilung berücksichtigt die unter-
schiedlichen Wohnungsnutzungen 
(Dauer- vs. Ferienwohnzwecke). […] 
Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung 
vom 21.04.2021 einstimmig beschlossen, 
der Gemeindevertretung zu empfehlen, 
den Antrag auf Übernahme der Straßen-
anlage der Straßengenossenschaft Blu-
menweg als Gemeindestraße aus den 
aufgezeigten Gründen abzulehnen. […] 
Die Gemeindevertretung Mittelberg be-
schließt einstimmig, den Antrag auf 
Übernahme der Straßenanlage der Stra-
ßengenossenschaft Blumenweg als Ge-
meindestraße aus den aufgezeigten 
Gründen abzulehnen. […] 
 
Reststoffdeponie Rottobel – Haftungs-
übernahme/Erhöhung Bankgarantie 
Mit Bescheid vom 01.03.2011, Zahl: VIe-
6013.005, wurde der Gemeinde Mittel-
berg aufgetragen, eine Sicherheitsleis-
tung in der Höhe von € 1.161.982,00 (z.B. 
in Form einer Bankgarantie) vorzulegen. 
[…] 
Zuletzt wurde seitens der Gemeinde Mit-
telberg eine Bankgarantie (der Sparkasse 
Dornbirn vom 18.02.2015, Nr. 517.411) in 
der Höhe von insgesamt € 1.380.000,00 
vorgelegt. Die Laufzeit derselben endet 
am 01.03.2021. […] 
Das Amt der Vorarlberger Landesregie-
rung ersucht die Gemeinde Mittelberg 
mit Schreiben vom 15.02.2021 eine ent-
sprechende Bankgarantie in der Höhe 
von € 1.575.000,00 vorzulegen. 

Die Gemeindevertretung Mittelberg be-
schließt einstimmig, als Ersatz für die 
mit 01.03.2021 abgelaufene Bankgaran-
tie der Dornbirner Sparkasse Bank AG in 
Höhe von € 1.380.000,00 eine Erhöhung 
der Haftungsübernahme bzw. Bankga-
rantie auf € 1.575.000,00 mit einer Lauf-
zeit bis zum 01.03.2026. 
 
Riezlern, den 11. Mai 2021 
DER BÜRGERMEISTER: gez. A. Haid 
 


